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VORWORT


Ein Ende des furchtbaren Ukrainekrieges ist mehr als zwei Jahre nach Kriegsbeginn kaum absehbar – trotz internationaler Friedensbemühungen und zivilgesellschaftlicher Aufrufe an die Konfliktparteien. Konkrete Verhandlungen der direkten Kriegsparteien werden offiziell nicht geführt. Mit der Dauer des Krieges in Europa wachsen die Verluste und Kosten für die Konfliktparteien, für ein gemeinsames, friedliches Europa und die globale Sicherheit. Umso länger der Krieg dauert, umso mehr steigt auch die Gefahr einer unmittelbaren militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und den NATO-Staaten.


Das vorliegende Buch vereint fünf Aufsätze, die Informationen und Argumente für die interessierte Öffentlichkeit liefern, um die Komplexität des nicht nur für Europa erschütternden Konfliktes besser zu verstehen, die öffentliche Diskussion zu versachlichen, zu vertiefen, realistische Lösungsoptionen für eine Beendigung des Krieges vorzubereiten und langfristig den Rahmen für einen „umfassenden, gerechten und andauernden Frieden“ (VN-Resolution vom 16. Februar 2023) aufzuzeigen. Die Autoren dieses Sammelbandes zeichnen jeweils für ihren Beitrag verantwortlich.


Die Beiträge und die Schlussfolgerungen des Buches basieren auf einem intensiven Diskussionsprozess der Studiengruppe „Frieden und Europäische Sicherheit“ der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW). Die VDW wurde 1959 nach der Veröffentlichung der Göttinger Erklärung gegründet. Im Jahr 1957 hatten sich 18 prominente Atomwissenschaftler, darunter Nobelpreisträger wie Otto Hahn, Werner Heisenberg und Max von Laue, in einer gemeinsamen Erklärung gegen die Ausstattung der Bundeswehr mit atomaren Trägersystemen ausgesprochen. In einer Erklärung warnten die Wissenschaftler, die „Göttinger Achtzehn“, vor der unterschätzten katastrophalen Wirkung von Atomwaffen. Sie beriefen sich dabei auf ihre Verantwortung als Wissenschaftler für die Folgen ihrer Forschung. In dieser Tradition von verantwortlicher Wissenschaft steht die VDW bis heute.


Die öffentliche Debatte in Deutschland wird in erster Linie von eindimensionalen Forderungen nach einer militärischen Unterstützung der Ukraine dominiert. Danach ist der militärische Erfolg über Russland zwingend die Voraussetzung für eine dauerhafte Friedenslösung. Demgegenüber steht in der Öffentlichkeit eine Gruppe, die neben einer militärischen Unterstützung der Ukraine auch die Auslotung politisch-diplomatischer Wege zur zeitnahen Kriegsbeendigung für erforderlich hält. Diese Gruppe weist auch auf die anhaltend hohen Eskalationsrisiken des Konflikts und die möglichen damit verbundenen existenziellen Gefahren für ganz Europa hin. Die Autoren dieses Sammelbandes aus der VDW-Studiengruppe „Frieden und Europäische Sicherheit“ fühlen sich im realpolitischen Sinne eher diesem zweiten Ansatz verpflichtet, möchten aber durch sachliche Informationen zur öffentlichen Diskussion beitragen. Nur wer die tieferen Ursachen, die Vorgeschichte des Krieges und dessen Ablauf versteht, kann zu einer dauerhaften Lösung beitragen. Dies gilt sowohl für einen in jedem Fall nötigen Waffenstillstand als auch längerfristig für einen Vertrag, der die Grundlage für einen dauerhaften Frieden legt. Es sollte klar sein, dass der tiefgreifende Konflikt mit Russland nicht durch Waffenlieferungen und militärische Unterstützung allein gelöst werden kann. Insbesondere „die Zeit danach“ benötigt tragfähige Gedanken für eine neue Friedens- und Sicherheitsordnung, europäisch wie global.


Im ersten Beitrag von Botschafter a. D. Rüdiger Lüdeking wird die Vorgeschichte des russischen Angriffs auf die Ukraine beleuchtet. Selbst wenn aus dieser keine Legitimierung für den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine abgeleitet werden darf, so vermag sie doch in ihrer Vielschichtigkeit ein besseres Verständnis zu bestehenden Verantwortlichkeiten, Möglichkeiten einer Kriegsbeendigung sowie zur Gestaltung einer stabilen Nachkriegsordnung fördern. In dem Beitrag heißt es: „Ein Blick auf die Entwicklung der jüngeren Geschichte und der Ost-West-Beziehungen sollte einer nüchternen und realpolitischen Beurteilung der Vorgeschichte des Krieges, den Möglichkeiten zu dessen Beendigung wie auch dem Abbau einer unversöhnlichen Polarisierung in den westlichen Debatten den Weg bereiten.“


Der Beitrag von Oberst a. D. Wolfgang Richter widmet sich dem Kriegsverlauf in der Ukraine, den Optionen für eine Kriegsbeendigung sowie den Konsequenzen für mögliche Lösungen basierend auf bereits begonnenen Hintergrundgesprächen. Stabile Leitplanken für neue kooperative Sicherheitsansätze sind ebenso dringend nötig wie vertragsbasierte Regelungen für Stabilitätsregime in Europa. Lösungen können nur gefunden werden, so Richter, „wenn Verhandlungsinitiativen begonnen werden, statt sie auszuschließen.“


Neben der Unterstützung für die Ukraine setzt der Westen auf eine mehrphasige Sanktionspolitik. In dem dritten Beitrag von Dr. Hans-Jochen Luhmann werden unter den westlichen Sanktionen die Handelssanktionen herausgegriffen. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein zweischneidiges Schwert sind, da sie eine hohe Selbstschädigungskomponente haben und die Schädigung von Drittstaaten mit sich bringen, um deren Kooperation der Westen sich bemüht. Es wird verdeutlicht, dass Sanktionen dieses Typs gerade in Demokratien leicht zu delegitimieren sind. Sie sind schwer auf Dauer durchzuhalten und bieten sich auch deshalb geradezu an, in einen kooperativen Verhandlungsansatz eingebracht zu werden.


Der vierte Beitrag von Brigadegeneral a. D. Helmut Ganser analysiert die Stellung Europas und dessen Mitwirkungsmöglichkeiten in einer multipolaren Weltordnung: „Die europäische Sicherheit kann angesichts der Bedrohung durch die nukleare Supermacht Russland zumindest mittelfristig nicht ohne die militärpolitische Rückendeckung der USA aufrechterhalten werden.“ Die ethischen und psychologischen Dilemmata der nuklearen Abschreckung werden ebenso beschrieben wie die gefährliche Nuklearisierung des militärstrategischen Denkens der Atommächte, die durch verstärkte Rüstungskontrolle eingefangen werden muss, um ein teures Wettrüsten zu verhindern. Der aktuelle Zustand „prekärer Sicherheit“ Europas macht kurzfristig ein aktives Konfrontationsmanagement, eine verstärkte Verteidigungsfähigkeit und ein „behutsames Navigieren im neuen, tiefen Kalten Krieg zwischen Russland und dem Westen“ erforderlich. Der Autor betont aber auch: „In langfristiger Perspektive müssen Pfade zu einer Überwindung der entgegengesetzten Sicherheitsarchitekturen mit dem Fernziel einer erneuten gesamteuropäischen Friedens- und Sicherheitsordnung offengehalten werden.“


Im Beitrag von Jürgen Scheffran wird eine „Zeitenwende“ in der Geopolitik für mehr kooperative Sicherheit und einen nachhaltigen Frieden eingefordert. Die Komplexität der aktuellen Polykrisen verdeutlicht die Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre. Um eine Transformation und eine effektive Risikoeindämmung zu erreichen, sind starke Vereinte Nationen sowie eine bessere transnationale Zusammenarbeit der Staaten und der Zivilgesellschaft nötig. Die Bewältigung planetarer Probleme wie Klimawandel, Pandemien, Migration und Biodiversität sind nur durch gemeinsame Kooperation zu erreichen.


Abschließend werden operative Schlussfolgerungen aus den einzelnen Beiträgen für die künftige europäische und transatlantische Sicherheit gezogen. Sie wurden von den Autoren dieses Sammelbandes erarbeitet und sind kein gemeinsam autorisierter Konsens aller Autoren oder der VDW-Studiengruppe.


Götz Neuneck


Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler


und Leiter der Studiengruppe „Europäische Sicherheit und Frieden“









DIE VORGESCHICHTE DES UKRAINEKRIEGES


Rüdiger Lüdeking


1 Vorgeschichte, Schuld und Verantwortung


Die Vorgeschichte eines historischen Ereignisses soll banal gesprochen Aufschluss darüber geben, was zu diesem geführt hat. Im Falle des Ukrainekrieges gibt es zur Vorgeschichte eine Reihe von sehr grundsätzlichen, umstrittenen Fragen. Das beginnt schon mit der Klärung, wann überhaupt die Vorgeschichte einsetzt. Ist der Ursprung des Krieges in den Tiefen der slawischen Geschichte zu suchen, und liegt er inzwischen schon mehr als 1.000 Jahre zurück? Hat nicht Putin in abstruser Weise glauben zu machen versucht, dass bereits 988 n. Chr. mit der christlich-orthodoxen Taufe Wladimirs I., des Fürsten von Nowgorod und Großfürsten von Kiew, das russische und ukrainische Volk eins geworden seien? Oder ist der Beginn der Vorgeschichte erst mit dem Ende des Kalten Krieges anzusetzen, das mit der Auflösung von Warschauer Pakt und Sowjetunion einen markanten historischen Einschnitt markierte?


Zufälle und Wechselfälle einer langen Geschichte können im Heute nicht als legitime Begründungszusammenhänge für politisches oder militärisches Handeln gelten. Dies gilt zumal, wenn damit – wie dies Putin zu tun versucht – lediglich Eigenstaatlichkeit und Existenzrecht des Nachbarn Ukraine negiert werden sollen. Statt auf beliebige, allein zur Stützung von aktuellen Positionen herangezogene historische Ereignisse muss der aufgeklärte Blick sich auf die nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem nach dem Ende der Blockkonfrontation geschaffene Ordnung richten. Aber selbst dann gibt es unterschiedliche Blickwinkel, unter denen der Krieg betrachtet werden kann: Liegt er in der Konsequenz eines imperialen Revanchismus Russlands bzw. genauer Putins und seiner nationalistischen Entourage, oder ist er Folge einer naiven Politik westeuropäischer Staaten, die deutliche Anzeichen ignorierend Verteidigungsanstrengungen vernachlässigt und sich in wirtschaftliche, insbesondere energiepolitische Abhängigkeiten von Russland begeben haben? Oder war doch die aggressive NATO-Politik, die erklärte russische Sicherheitsinteressen und das Selbstverständnis Russlands als atomare Großmacht und deren Befindlichkeiten missachtete, entscheidend?


Die vorstehende Aufzählung deutet schon auf eine mögliche Vielschichtigkeit der Vorgeschichte hin, die jedoch in der aktuellen Diskussion kaum reflektiert wird. Dabei bleiben auch Fragen wie die Entwicklung der unternommenen Konfliktlösungsbemühungen wie der Minsk-Prozess oder der Zeitpunkt des Endes der Vorgeschichte (2014 oder 2022) unberücksichtigt. Vielmehr muss allzu häufig die Vorgeschichte des Krieges für eine einseitige Schuldzuweisung herhalten, was wiederum die in der westlichen Diskussion zu beobachtende Polarisierung verschärft. Der sich verstärkende diktatorische Charakter Russlands, die Unmenschlichkeit und Brutalität, mit der das Putin-Regime gegen Oppositionelle im eigenen Land vorgeht, tragen zunehmend dazu bei, dass inzwischen viele im Westen den Krieg als Kampf des Guten gegen das Böse sehen. Der Tod Nawalnys in einem arktischen Straflager, für den Putin verantwortlich ist, trägt zu dieser stark emotional aufgeladenen Sichtweise bei und wird entsprechend nachwirken. Dennoch: Eine derartige monokausale Sichtweise wird der Vielschichtigkeit der Vorgeschichte nicht gerecht. Auch darf sie den Blick für eine vorbehaltlose Aufarbeitung der Vorgeschichte nicht verstellen, die auch Standpunkt und Intentionen des „bösen“ Gegners berücksichtigen muss.


Die Vorgeschichte mag zwar Verantwortlichkeiten verdeutlichen, vor allem kann sie aber auch ein besseres Verständnis für Maßnahmen einer Kriegsbeendigung und Möglichkeiten für eine anzustrebende Verhandlungslösung fördern. Sie bietet jedoch keine Handhabe, den russischen Angriffskrieg zu entschuldigen. Er bedeutet einen eklatanten Bruch des für die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete internationale Ordnung zentralen Gewaltverbots.


Ein Blick auf die Entwicklung der jüngeren Geschichte und der Ost-West-Beziehungen sollte einer nüchternen und realpolitischen Beurteilung der Vorgeschichte des Krieges, Möglichkeiten zu seiner Beendigung wie auch dem Abbau einer unversöhnlichen Polarisierung in den westlichen Debatten den Weg bereiten.


2 Ende der Blockkonfrontation und Stabilisierungserfordernisse


Die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg sind geprägt durch die bipolare Weltordnung zwischen Ost und West, die nahezu alle Aspekte der internationalen Beziehungen bestimmt. Die Welt hat sich darauf eingerichtet, respektiert im Interesse der Vermeidung eines neuen, möglicherweise auch nuklear geführten großen Kriegs die roten Linien der jeweils anderen Seite und sucht vor allem seit Ende der 60er Jahre durch Dialog, Zusammenarbeit und auf die Gewährleistung eines nachhaltigen militärischen Gleichgewichts ausgerichtete Rüstungskontrollvereinbarungen schrittweise Vertrauen zu schaffen und Sicherheit und Stabilität trotz der zunächst unüberwindbar erscheinenden Konfrontation zwischen den „Systemen“ herzustellen. Der auf Entspannung ausgerichtete Politikansatz der USA und ihrer westlichen Verbündeten führt zusammen mit den zuvor forcierten Rüstungsanstrengungen der NATO, der zunehmenden wirtschaftlichen Schwäche und Überdehnung aufseiten der Sowjetunion und des Warschauer Paktes sowie dem diplomatischen Einlenken seitens der sowjetischen Führung unter Gorbatschow schließlich zu einer Überwindung der Blockkonfrontation und dem Ende des Kalten Kriegs; dabei setzen sich schon zuvor im KSZE-Prozess vereinbarte, ursprünglich vom Warschauer Pakt als rein rhetorische Zugeständnisse abgebuchte westliche Werte (vgl. KSZE-Schlussakte von 1975) als akzeptierte Maßstäbe durch.


Die neue, vor allem durch chaotische Verhältnisse und Zerfall gekennzeichnete Situation in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion und des Warschauer Paktes erfordert mit Fingerspitzengefühl durchzuführende Stabilisierungsmaßnahmen. Dies bedeutet zunächst eine Absicherung der verbleibenden, aufgrund der politischen Auflösungserscheinungen in Ost- und Mittelosteuropa gegebenen Risiken. Dem wird durch die Aushandlung bzw. Inkraftsetzung von stabilisierenden Rüstungskontrollvereinbarungen – wie dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, dem Vertrag über den Offenen Himmel, den START-I- und START-II-Verträgen zwischen den USA und der Sowjetunion bzw. Russland zur Reduzierung strategischer Trägermittel für Nuklearwaffen, den Nuklearinitiativen der Präsidenten der USA, der Sowjetunion und Russlands zur Reduzierung taktischer Nuklearwaffen wie auch dem Ausbau der vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen (Wiener Dokumente) – schon zu Beginn der 90er Jahre Rechnung getragen. Letztlich bilden diese Vereinbarungen, gemeinsam etwa mit dem schon 1987 abgeschlossenen Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF), die Voraussetzung für den reibungslosen Übergang in eine neue Phase, in der auch Deutschland die Möglichkeit sieht, seine Streitkräfte dramatisch zu reduzieren, ohne dass dies Einfluss auf seine Sicherheit und Stabilität hätte.


Daneben markiert die schon 1990 im KSZE-Rahmen vereinbarte „Charta von Paris für ein neues Europa“ das gemeinsame Bekenntnis zur Überwindung der Spaltung Europas und zu einer neuen Friedensordnung, die auf westlichen Werten wie Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit gründet. Das damit angelegte System kollektiver Sicherheit, in dem alle Staaten der KSZE (später OSZE) gemeinsam, gleichberechtigt und inklusiv für Frieden und Sicherheit untereinander sorgen sollen, bildet bis heute den Bezugspunkt für Verweise auf die Sicherheitsordnung, die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zerstört wird.


3 Helsinki- oder Jalta-Modell?


Der britische Zeithistoriker Timothy Garton Ash unterscheidet für die Zeit nach dem Kalten Krieg zwischen dem sogenannten Helsinkioder Jalta-Modell: Das erste geht von der Schaffung gleicher, unabhängiger, demokratischer Staaten aus, die der Rechtsstaatlichkeit und friedlichen Konfliktregelung verpflichtet sind. Demgegenüber besteht das zweite schlicht in einer Aufteilung Europas in Einflusszonen. Für das erste Modell steht die KSZE/OSZE als kollektives Sicherheits-system; im Idealfall wäre dies das zu verfolgende Entwicklungsziel für Europa, aber auch generell darüber hinaus. Doch ist die Erreichung dieses Ziels realistisch?


Schon in den 90er Jahren hat die KSZE/OSZE keinen hohen politischen Stellenwert; sie wird dann nach der Jahrtausendwende zunehmend marginalisiert. Die NATO als konfrontativ nach außen gerichtetes Verteidigungsbündnis bleibt die dominierende Sicherheitsorganisation für Europa. Unmittelbar nach Ende des Kalten Kriegs schon suchen ehemalige Staaten des Warschauer Paktes wie einige Nachfolgestaaten der Sowjetunion einen Beitritt zur NATO, um sich vor Russland zu schützen. Sie sehen in der Bündnismitgliedschaft ein zentrales Mittel zur Sicherung der neu gewonnenen Freiheit. Aufgrund historischer Erfahrungen sitzt die Abneigung gegenüber Russland sehr tief.


Die NATO entspricht diesem Interesse und entscheidet sich schon in den 90er Jahren für den Stabilitätsexport nach Osteuropa durch die NATO-Erweiterung (unter Einschluss der Beistandsgarantie nach Artikel 5 des Washingtoner Vertrags). Im Kern entspricht diese Entscheidung für einen Erweiterungsprozess, der letztlich die europäische Sicherheitsordnung mehr als die Charta von Paris und alle anderen Grundlagendokumente der KSZE/OSZE prägt, dem Jalta-Denken in Einflusszonen.


Die NATO-Erweiterung wird zunächst mit großer Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten Russlands durchgeführt. Diese findet ihren Niederschlag im 2 + 4-Vertrag von 1990 und in der NATO-Russland-Grundakte von 1997. Dabei geht es neben einer ausdrücklichen Sicherheitspartnerschaft mit Russland auch um konkrete einseitige militärische Zurückhaltungsverpflichtungen, mit denen die Wiedervereinigung Deutschlands bzw. die Erweiterung der NATO in einem ersten Schritt um Polen, Tschechien und Ungarn sicherheitspolitisch abgefedert werden sollen (u. a. Verzicht der NATO auf Stationierungsstreitkräfte und Atomwaffen in den neuen Bundesländern; Verzicht auf Stationierung von substanziellen Kampftruppen wie Atomwaffen in den neuen Mitgliedsländern der NATO).


Bemerkenswert ist, dass trotz dieser „Abfederungsmaßnahmen“ die NATO-Erweiterung auf entschiedenen Widerstand vieler einer Beschwichtigung gegenüber Russland nicht verdächtiger Persönlichkeiten gerade in den USA stößt. Dazu gehören etwa der ehemalige Verteidigungsminister Robert McNamara, Senator Sam Nunn, der langjährige Abrüstungsverhandler Paul Nitze und auch der amerikanische Diplomat und Historiker George F. Kennan, der als Urheber der von den USA seit 1947 während des Kalten Kriegs verfolgten Containment-Politik „zur Eindämmung des sowjetischen Imperialismus“ gilt. Kennan bezeichnet 1997 die NATO-Erweiterung als „verhängnisvollsten Fehler der amerikanischen Politik in der Ära nach dem Kalten Krieg“ und führt hierzu begründend aus, dass „diese Entscheidung erwarten lasse, dass die nationalistischen, antiwestlichen und militaristischen Tendenzen in der Meinung Russlands entzündet werden; dass sie einen schädlichen Einfluss auf die Entwicklung der Demokratie in Russland haben, dass sie die Atmosphäre des Kalten Krieges in den Beziehungen zwischen Osten und Westen wiederherstellen und die russische Außenpolitik in Richtungen zwingen, die uns entschieden missfallen werden.“ Diese Auffassung ist vor dem Hintergrund gerade auch der von der neuen Bundesregierung verfolgten wertebasierten Außenpolitik von Interesse, zählt sich Kennan doch zur realistischen Denkschule in der Politikwissenschaft, die auf das Überleben des eigenen Staates auch durch Bereitstellung notwendiger militärischer Machtmittel setzt. Diese Denkschule grenzt sich bewusst von einem optimistisch geprägten Idealismus ab.


4 Neue US-Sicherheitspolitik und NATO-Erweiterung nach der Jahrtausendwende


Selbst wenn schon Boris Jelzin Vorbehalte gegen die NATO-Erweiterung hatte, so verschärft sich der Ost-West-Gegensatz mit den Amtsantritten der Präsidenten Wladimir Putin und George W. Bush 2000/01. Bush sieht einen unipolaren Moment in den internationalen Beziehungen gekommen; die USA wähnt er in der Lage und berufen, die internationalen Beziehungen zu dominieren. Damit einher geht ein hochmütiges Absehen von während des Kalten Kriegs gerade auch von westlicher Seite viel beschworenen Rücksichtnahmen. So setzt Bush jetzt statt auf militärisches Gleichgewicht auf Überlegenheit der amerikanischen Streitkräfte zur Wahrung von Sicherheit.


Die sicherheitspolitische Neuausrichtung der US-Administration unter George W. Bush ist auf Stabilisierung und Ausweitung der US-Hegemonie ausgerichtet. Dies lässt sich nicht nur an den Planungen für eine erhebliche Steigerung der Verteidigungsausgaben ablesen. Neu ist auch die durch die Anschläge des 20. September 2001 geförderte neue Aggressivität der US-Außenpolitik. Diese findet nicht nur ihren Ausdruck in dem Präventivkrieg gegen den Irak 2003; interessant ist gerade auch im Verhältnis zu Russland das Setzen auf eine forcierte NATO-Erweiterung sowie die Wiedererlangung maximaler politischer Handlungsfreiheit.


Auf den Punkt gebracht könnte man es als größtes Versäumnis in der Zeit nach dem Kalten Krieg bezeichnen, dass es nicht gelungen ist, Russland einen angemessenen Platz in der europäischen Sicherheitsordnung zuzumessen. Zwar hat es in den 90er Jahren auch Debatten zu einer russischen NATO-Mitgliedschaft gegeben. Diese wurden jedoch nicht weiterverfolgt. Vielmehr suchten insbesondere die Staaten Mittelosteuropas durch ihren NATO-Beitritt gerade Schutz vor Russland, unter dessen oppressiver Knute sie die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verbringen mussten. Aber auch Russland sah durch sein Selbstverständnis als Großmacht letztlich keinen Platz in der NATO; vielmehr wurden schon die ersten NATO-Erweiterungen als Veränderungen des Status quo zulasten Russlands gesehen.


5 Beispiel der „rüstungskontrollpolitischen Zeitenwende“


Selbst wenn die neuen NATO-Osterweiterungen und die Planungen insbesondere zur Aufnahme der Ukraine und Georgiens heute besondere Aufmerksamkeit erwecken, so illustriert das Beispiel der Rüstungskontrolle das seit George W. Bush geänderte sicherheitspolitische Selbstverständnis der USA.


Bush beginnt schon sehr früh nach seinem Amtsantritt damit, als Einschränkung amerikanischer Handlungsfreiheit empfundene Verpflichtungen im Bereich der Rüstungskontrolle systematisch und ohne viel Federlesens abzustreifen. Er kündigt noch im Dezember 2001 den 30 Jahre zuvor mit der Sowjetunion abgeschlossenen Vertrag über die Begrenzung von ballistischen Raketenabwehrsystemen (ABM-Vertrag), der die Grundlage für die strategische Stabilität zwischen beiden Großmächten bildet. Dies markiert jedoch keinen Einzelfall: Sukzessive werden unter seiner Ägide und der von Präsident Donald Trump die zentralen rüstungskontrollpolitischen Vereinbarungen mit Russland „abgeräumt“. Dies betrifft auch den Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa von 1990, der gemeinhin mit dem in ihm festgelegten Gleichgewicht bei fünf wesentlichen Waffensystemen (Kampfpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artillerie, Kampfhubschrauber, Kampfflugzeuge) als „Eckstein europäischer Sicherheit“ bezeichnet wird. Das noch 1999 vereinbarte Anpassungsabkommen, mit dem der Vertrag durch die Vereinbarung von nationalen Obergrenzen zu den fünf Waffenkategorien an die nach dem Ende des Kalten Kriegs grundlegend veränderten Verhältnisse angepasst wird, wird von den NATO-Staaten nicht ratifiziert. Zudem wird der Vertrag über den Offenen Himmel (1992) von den USA 2020 gekündigt.


Auch bei der nuklearen Rüstungskontrolle gib es einen entscheidenden Einschnitt: Präsident Trump erklärt 2019 den Ausstieg aus dem 1987 geschlossenen INF-Vertrag, mit dem erstmals eine ganze Kategorie von nuklearen Trägersystemen, bodengestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 km, abgeschafft wurde. Die russische Vertragsverletzung, die als Begründung für die amerikanische Vertragskündigung herhält, ist vermutlich zutreffend, wird jedoch nicht mit letzter Konsequenz kooperativ aufgeklärt. Dies mag auch dem generellen Desinteresse der Trump-Administration an Rüstungskontrolle zugeschrieben werden. So hat Trump auch kein Interesse daran, ein Nachfolgeabkommen zum New-START-Vertrag über die Reduzierung strategischer Waffen auszuhandeln, was er damit begründet, dass China sich weigere, in einen derartigen Vertrag eingebunden zu werden. Letzteres war auch kaum zu erwarten, da China über ein ungleich kleineres nukleares Potenzial verfügt und stets erklärt hat, erst nach Reduzierung der russischen und US-amerikanischen Potenziale auf sein Niveau zu rüstungskontrollpolitischen Vereinbarungen bereit zu sein.


Wird durch eine bilaterale Vereinbarung Anfang 2021, nach dem Amtsantritt von Präsident Biden, der New-START-Vertrag um fünf Jahre verlängert, so werden von Präsident Biden bzw. seinem demokratischen Vorgänger Obama jedoch die zuvor von Trump bzw. Bush gekündigten Rüstungskontrollübereinkünfte nicht wiederbelebt. Dies zeigt, dass Rüstungskontrolle als Mittel zur Vertrauensbildung, Stabilisierung des militärischen Kräfteverhältnisses, „Rückversicherung“ gegen militärische Risiken sowie Gestaltung verbesserter, auf gemeinsamen Regeln basierenden Sicherheitsbeziehungen für die USA keine oder allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt. Damit werden nicht nur die Möglichkeiten zur kooperativen Faktenklärung und vielleicht auch der Entspannung im Vorfeld des Kriegs reduziert. Für Russland bildet die amerikanische Absage an die Rüstungskontrolle eine Herausforderung, gerade da es sich in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Ende der Blockkonfrontation in einer militärisch schwachen Position sieht. Zudem gefährden aus seiner Sicht die amerikanische Aufrüstung und die Anstrengungen zur Raketenabwehr seine Sicherheit bzw. seine Rolle als nukleare Großmacht auf Augenhöhe. Beteuerungen, dass die USA wie die NATO keine Bedrohungen für Russland darstellen, verfangen nicht. Hierzu mögen der Irakkrieg wie auch die amerikanische Parteinahme und Involvierung im Kosovokrieg beigetragen haben.


Hatten Rüstungskontrollelemente in den der NATO und den USA im Dezember 2021 von Russland übermittelten Abkommensentwürfen noch einen Platz (u. a. Forderungen nach einem Verzicht auf Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa sowie auf Durchführung von militärischen Übungen auf Brigadeebene nahe der russischen Grenze), so ist nach Ausbruch des Krieges die Konfrontation so stark gewachsen, dass inzwischen Russland mit den USA gleichzuziehen trachtet (im November 2023 Rücknahme der Ratifikation des Atomteststopp-Abkommens CTBT, das auch von den USA nicht ratifiziert wurde) bzw. selbst auf nuklearstrategischer Ebene wenig Kooperationsbereitschaft zeigt, was sich u. a. an der am 23. Februar 2023 von Russland erklärten Aussetzung des New-START-Vertrags ablesen lässt. Damit ist eine mögliche Verlängerung des Vertrags, die im Februar 2026 ansteht, offen. Der Niedergang der Rüstungskontrolle, die eine zentrale Rolle im Kalten Krieg gespielt hat, wird die Situation nach Ende des Krieges in der Ukraine gerade in Europa noch gefährlicher machen; zudem könnten dadurch dem Wettrüsten wieder Tür und Tor geöffnet werden.


6 Putins Großmachtanspruch und Reaktion auf die westliche Sicherheitspolitik


Putin geht es letztlich um die Anerkennung und Wahrung des Großmachtstatus Russlands auf Augenhöhe mit den USA. Letztere weisen dies jedoch faktisch zurück; sie sehen in Russland lediglich eine „Regionalmacht“, wie es selbst noch Präsident Obama formuliert.


Die zweite NATO-Osterweiterung erfolgt 2004 – anders noch als in den 90er Jahren – ohne für Russland abfedernde, die NATO einseitig bindende militärische Zurückhaltungsverpflichtungen. Sie umfasst die baltischen Staaten sowie Bulgarien, Rumänien, Slowenien und die Slowakei; damit rückt die NATO in die unmittelbare Nachbarschaft Russlands. Trotz entschiedener Ablehnung sucht Putin darauf zunächst noch verhalten zu reagieren. Er betont, dass Russland sich keine Sorgen um seine Sicherheit mache. Dennoch: Nachdem Putin noch zu Beginn seiner Amtszeit den Eindruck eines Demokraten und Reformers zu erwecken sucht und sich als Partner anbietet, so kehrt er im späteren Verlauf – vermutlich begünstigt durch den wirtschaftlichen Aufschwung Russlands – den Machtpolitiker heraus.


Zwar schließt Russland 1990 und 1997 Freundschaftsverträge mit der Ukraine ab, erkennt 1994 im Budapester Memorandum die ukrainische Souveränität und territoriale Integrität an und gibt Sicherheitsgarantien ab. Und noch 2003 schließt Putin mit seinem ukrainischen Amtskollegen Kutschma den russisch-ukrainischen Grenzvertrag ab, der den Verlauf der Grenze mit Russland im Osten der Ukraine festlegt. Aber Ende 2004 ändert sich mit der Wahl des prowestlichen Kandidaten Juschtschenko zum Präsidenten der Ukraine das russisch-ukrainische Verhältnis grundlegend. Putin befürchtet jetzt offenbar, dass sich die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich lösen und sich dem Westen, der EU zuwenden könnte.


2007 beklagt sich Putin bei der Münchener Sicherheitskonferenz bitter über die Missachtung russischer Interessen. Er bezeichnet die NATO-Osterweiterung als Provokation und geißelt die amerikanische Raketenabwehr als „Katalysator des Wettrüstens“. Das ist eine deutliche Kampfansage an den Hegemon USA. Dieser Paukenschlag kommt für viele im Westen überraschend; er bleibt jedoch wie auch der russische Versuch, 2008 durch den Vorschlag zu einem Vertrag über europäische Sicherheit den Fokus wieder stärker auf eine inklusive kollektive Sicherheitsordnung für Europa zu lenken, leider unbeantwortet.


Dass der aggressive sicherheitspolitische Ansatz der USA, die spätestens seit 2007 auf eine rasche Erweiterung der NATO um die Ukraine und Georgien drängen, eine Gefahr für die europäische Sicherheit bedeutet, ist Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Sarkozy sehr wohl bewusst. Sie wenden sich deshalb beim NATO-Gipfel 2008 gegen die entschiedene Forderung von Bush, den Beitritt beider Länder sofort ins Werk zu setzen. Merkel und Sarkozy erreichen für die Abschlusserklärung eine Kompromissformulierung, die den Beginn eines Beitrittsprozesses zunächst blockiert. Dennoch bleibt die explizite Aussicht auf eine NATO-Mitgliedschaft beider Länder.


Nach den chaotischen Jelzin-Jahren sieht Putin Russland jedoch in kurzfristiger Perspektive weder wirtschaftlich noch militärisch kaum in der Lage, seinen Interessen Geltung zu verschaffen. Allerdings markiert er durch militärische Interventionen 2008 in Georgien (in Reaktion auf eine georgische Militäroffensive gegen das abtrünnige Südossetien) und 2014 in der Ukraine rote Linien für die NATO-Erweiterung. Dabei ist unerheblich, ob er den Nichtbeitritt beider Staaten zur NATO aus Gründen der Sicherheit Russlands (Wahrung eines „Glacis“) oder eines Revisionismus forderte, der sich in einem Artikel im Jahre 2021 der völlig verqueren, die Nichtstaatlichkeit der Ukraine behauptenden Argumentation bediente.


Auffällig ist, dass Putin konsequent und mit langem Atem seine Ziele verfolgt. Als Beispiel sei nur auf die russischen Bemühungen hingewiesen, nach der amerikanischen Kündigung des ABM-Vertrags 2001 einen befürchteten Verlust der russischen Zweitschlagsfähigkeit und damit den Abstieg als Großmacht zu verhindern. Ist zu Beginn der 2000er Jahre Russland zu schwach, um der Raketenwehr etwas Wirksames entgegenzusetzen, so trachtet Putin schon früh, durch neue Trägermittel die amerikanische Raketenabwehr überwinden zu können. Aber es braucht Zeit; so stellt Putin erst 2018 neuartige Systeme vor, die dieses Ziel erfüllen sollen, darunter eine Hyperschallrakete, eine neue endphasengesteuerte Interkontinentalrakete und einen nuklear bestückten Unterwassertorpedo.


Auch vor dem Angriff auf die Ukraine hat Putin vermutlich lange auf ein Einlenken des Westens in der Erweiterungsfrage und zusätzliche Versicherungen und rüstungskontrollpolitische Vereinbarungen gesetzt. Gleichzeitig ist er doch auch bereit, nach einem Wiedererstarken der russischen Streitkräfte letztendlich militärische Mittel zur Erreichung seiner Ziele einzusetzen.


7 Maidan, Minsk und die Folgen


2014 ist ein entscheidendes Jahr, aus dem klare Schlüsse zu roten Linien, den revisionistischen Zielen und der Entschlossenheit Russlands hätten gezogen werden können. Ausgelöst durch die überraschende Erklärung der ukrainischen Regierung, das geplante Assoziierungsabkommen mit der EU doch nicht unterzeichnen zu wollen, finden bereits ab 21. November 2013 Demonstrationen auf dem Maidan in Kiew statt. Unter dem Eindruck exzessiver Polizeigewalt eskalieren die Proteste. Infolgedessen flieht der ukrainische Präsident Janukowytsch Ende Februar 2014 nach Russland und wird anschließend vom ukrainischen Parlament für abgesetzt erklärt.


Um die Ereignisse ranken sich eine Vielzahl von Vermutungen und verschwörungstheoretischen Behauptungen. Diese sollen hier nicht Gegenstand der Kommentierung sein. Denn: Unabhängig davon, ob man der These massiver Einflussnahme der USA oder Putins Vorwurf Glauben schenkt, dass es sich um einen verfassungswidrigen Putsch handelt, die Ereignisse sind Ausdruck eines Wettbewerbs um Einflusszonen. So versucht Russland bereits Monate vor der geplanten Unterzeichnung mit wirtschaftlichen Maßnahmen wie Importsperren, die Ukraine einseitig an die von Russland dominierte Eurasische Wirtschaftsunion zu binden.


In der Folge der Maidan-Proteste beginnt Russland noch im Februar 2014 mit einer verdeckten militärischen Operation auf der Halbinsel Krim, die nach einem kurzfristig angesetzten Referendum am 18. März annektiert wird. Selbst wenn das Referendum völkerrechtswidrig ist und dessen offizielles Ergebnis, nach dem sich über 95 Prozent der Teilnehmer für eine Wiedervereinigung mit Russland ausgesprochen haben sollen, wenig glaubhaft erscheint, so ist doch zu vermuten, dass eine Mehrheit der Bewohner für einen Anschluss an Russland war. Hier stellt sich die Frage, ob die ukrainische Regierung genug getan hat, um die russische Bevölkerung im Osten und Süden des Landes zu integrieren und für sich einzunehmen. Ohnehin konnte die verdeckte russische Operation auf der Krim nicht ohne Kollaboration vieler Menschen (insbesondere auch Militärs) dort so rasch so erfolgreich sein. Auch im Donbass muss für den dortigen Krieg, der etwa gleichzeitig mit der Annexion der Krim einsetzt, angenommen werden, dass es unter ihn zu Beginn tragenden separatistischen Elementen deutliche Sympathien für Russland gibt. Schließlich ist trotz der Frustration über separatistische Tendenzen zu bezweifeln, dass das neue, 2019 angenommene Sprachengesetz, das den öffentlichen Gebrauch der russischen Sprache in der Ukraine reduzieren oder unterbinden soll, die Formung einer einheitlichen ukrainischen Nation fördert. Es dürfte doch von den vielen Ukrainern, die ausschließlich das Russische als Alltagssprache nutzen, als diskriminierend empfunden worden sein und Ressentiments ausgelöst haben.


Diplomatische Bemühungen zur Beendigung des russisch-ukrainischen Konfliktes finden nach der völkerrechtswidrigen Krim-Annexion und dem Beginn der separatistischen Kämpfe im Donbasss im sogenannten Normandie-Format (Ukraine, Russland, Deutschland, Frankreich) statt. In diesem Kreis werden die Minsk-Vereinbarungen im September 2014 und Februar 2015 verhandelt. Als Ergebnis der Bemühungen kann vorübergehend eine weitere Eskalation verhindert werden; zudem werden Strukturen für die Überwachung eines Waffenstillstands (OSZE-Beobachtungsmission in der Ukraine) und die Aushandlung einer Konfliktlösung geschaffen. Obwohl die gerade durch die OSZE-Beobachtermission erbrachten Erkenntnisse und die von ihrer ständigen Beobachtung ausgehenden deeskalierenden Wirkungen nicht unterschätzt werden dürfen, werden die verfolgten Ziele nicht erreicht, was nicht nur an strukturellen Defiziten (vgl. u. a.: Russland ist nicht als Konfliktpartei, sondern als Vermittler beteiligt, der sich hinter den separatistischen Rebellen verstecken konnte) liegt. Auch ist offenkundig, dass sowohl Russland wie auch die Ukraine einige für eine nachhaltige Lösung nötige Erfordernisse nicht erfüllen können oder wollen (vgl. u. a. den Status der Oblaste Donezk und Luhansk).


8 Diskussion zu westlichen Fehlern und Verantwortlichkeiten


Die stark emotional-moralisch geprägte Debatte im Westen im Vorfeld des Ukrainekrieges nimmt Partei für die Ukraine, scheint jedoch den drohenden Ausbruch eines Krieges und damit verbundene militärische Eskalationsgefahren kaum wahrhaben zu wollen. Nicht nur nimmt sie sehr kritisch das russische Drohgehabe in den Blick. Selbstkritisch befasst sie sich auch mit den Defiziten der vom Westen gegenüber Russland verfolgten Politik. Dabei fällt auf, dass je nach Positionierung bestimmte Aspekte in den Vordergrund gerückt werden; die vielfach einseitige Gewichtung bzw. eindimensionale Betrachtung führt zu einer Polarisierung, die bis heute charakteristisch ist. Unter anderem werden die folgenden Argumentationsmuster in den Vordergrund gestellt:


• NATO-Osterweiterung: Darin sieht eine Reihe von Beobachtern den Hauptgrund für den Konflikt. Sie argumentieren, dass sich Russland durch die gerade von den USA forcierte Erweiterungsdebatte, die betonte Heranführung der Ukraine an die NATO (Aufnahme in das Enhanced Opportunities Program, Möglichkeit der Teilnahme an NATO-Übungen) sowie amerikanische Waffenlieferungen und militärische Ausbildungsprogramme für die Ukraine herausgefordert sehen musste und sich deshalb zur Eskalation entschlossen hat. Demgegenüber hat die NATO wiederholt – noch am 16. Dezember 2021 auf Außenministerebene – erklärt, dass ein NATO-Beitritt allein eine Sache zwischen der NATO und der Ukraine sei. Einer prinzipielllegalistischen Argumentation steht jedoch die Interpretationsfähigkeit der zentralen OSZE-Dokumente entgegen. Zwar ist die Bündnisfreiheit in der OSZE verbrieft; allerdings beruft sich Russland auf die in der Europäischen Sicherheitscharta der OSZE aus dem Jahr 1999 enthaltene Formulierung, dass die Mitgliedstaaten ihre Sicherheit nicht auf Kosten anderer Mitgliedstaaten festigen dürfen. Ebenso wenig weiterführend ist die Postulierung eines Verbots von Einflusszonen, selbst wenn dieses als Anspruch in den zentralen OSZE-Dokumenten enthalten ist. Faktisch betrachten sich die NATO und Russland als Gegner und konkurrieren um Einfluss im postsowjetischen Raum. Diejenigen, die in der NATO-Erweiterung die Hauptursache für den Konflikt sehen und entsprechend den Verzicht auf eine Aufnahme der Ukraine als Bestandteil einer Lösung fordern, werden als „Putin-Versteher“ und unter Verweis auf das Münchener Abkommen 1938 als Beschwichtiger (Appeaser) diffamiert. Diese Sicht übersieht die zentrale Bedeutung der Frage für Putin. Zudem verkennt sie, dass Appeasement nicht per se verabscheuungswürdig ist, was auch Winston Churchill so gesehen hat: „Appeasement für sich ist weder gut noch schlecht, es kommt ganz auf die Umstände an. Appeasement aus Schwäche oder Furcht ist zu gleichen Teilen vergeblich und tödlich. Appeasement aus Stärke dagegen ist großherzig und nobel, und kann möglicherweise der sicherste und vielleicht einzige Pfad zum Weltfrieden sein.“


• „Wandel durch Handel“: Eine Reihe von Beobachtern sieht weniger ein Problem in der NATO-Erweiterung, sondern stellt selbstkritisch das Prinzip „Wandel durch Handel“ infrage. Dabei gerät besonders nach 2014 die energiepolitische Abhängigkeit von Russland und das Festhalten der Bundesregierung am Bau der Nord-Stream-2-Pipeline ins Visier der Kritiker. Das Argument, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten keine politische Annäherung bringen, enthält in der vorgetragenen kategorischen Form ein Abgehen von einem bewährten Prinzip, das auch bei der Überwindung des Kalten Krieges eine Rolle gespielt hat. Es handelt sich um ein politisches Konzept, für das Egon Bahr bereits 1963 geworben hat, das jedoch besser mit dem Begriff des „Wandels durch Annäherung“ beschrieben ist, da es nicht nur auf ökonomische Aspekte beschränkt sein soll. Im Vertrauen auf die eigene Stärke und die Attraktivität von Demokratie und Freiheit wirbt Bahr für eine selbstbewusste Öffnung für die gegnerische Seite und ein Abgehen von einer im Kern konfrontativen Politik des alles oder nichts in der Ostpolitik. Auch in ökonomischer Hinsicht hat sich dieser Politikansatz bewährt. Man denke schon an die sowjetisch-deutschen Erdgas-Röhren-Geschäfte, die bereits zu Beginn der 70er Jahre vereinbart wurden und einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie geleistet haben. Über Jahrzehnte hat Deutschland auf verlässliche Energielieferungen aus der Sowjetunion/Russland bauen können. Jetzt, nachdem sie durch westliche Sanktionen gegen Russland unterbunden sind, wachsen sich die deutlich erhöhten Energiekosten zu einem signifikanten Standortnachteil aus; die Gefahr einer „Deindustrialisierung“ fordert den Staat zum Handeln. Sicherlich sind einseitige Abhängigkeiten in strategisch-zentralen industriellen Bereichen zu vermeiden und nach Möglichkeit abzubauen (schon die Steinkohleförderung in Deutschland wurde über viele Jahre unter Verweis darauf, dass es sich um eine strategische Ressource handelt, subventioniert). Dennoch bleibt das Faktum, dass für ein rohstoffarmes Industrieland wie Deutschland wirtschaftliche Abhängigkeiten nicht gänzlich zu umgehen sein werden. Zudem bleibt aber auch das Prinzip des „Wandels durch Annäherung“ trotz Putin richtig. Es kann dazu beitragen, Wohlstand zu schaffen, (auch dadurch) Konfrontationen abzubauen oder zu überwinden und damit einem entspannteren internationalen Miteinander den Weg zu bereiten. Es bedarf jedoch des realpolitischen Augenmaßes und einer illusionslosen, vorausschauenden Politik, um sich nicht erpressbar zu machen. Mit Sanktionen oder einem Wirtschaftskrieg – so auch die bisherigen Erfahrungen – lassen sich Gegner nicht einfach in die Knie zwingen.


• Friedensdividende und Verteidigungsbereitschaft: Nach dem Ende des Kalten Krieges geht es darum, die Friedensdividende „zu ernten“; das führt zu einem dramatischen Rückgang der Verteidigungsausgaben, was verständlich und richtig ist, solange keine neuen Bedrohungen erkennbar sind. Dennoch werden die Zeichen der Zeit in Europa nicht erkannt. Die sicherheitspolitische Wachsamkeit hat nachgelassen; bereits nach der Jahrtausendwende werden aus den deutlich werdenden neuen sicherheitspolitischen Risiken keine Schlüsse für die Wiederherstellung der Verteidigungsbereitschaft in Europa gezogen. Von 1991 bis 2021 halbieren sich die Verteidigungsausgaben an den Gesamtausgaben des Staates in Deutschland. Erhebliche Ausrüstungs- und Fähigkeitsdefizite der Bundeswehr werden hingenommen. Deutschland erreicht in den vergangenen Jahren das 2014 in der NATO vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel trotz in den letzten Jahren deutlich gestiegener Verteidigungshaushalte nicht. Mit knapp unter 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bleibt der Verteidigungshaushalt 2022 noch weit von dem Richtwert entfernt; selbst nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine bleibt er 2023 mit 1,57 Prozent deutlich unter der Zielmarke. Erst 2024 soll ein Wert von etwas über 2 Prozent erreicht werden. Allerdings ist interessant, dass schon die Verteidigungsausgaben von Frankreich und Deutschland zusammengenommen 2022 mit fast 110 Mrd. Dollar deutlich über denjenigen Russlands liegen, die mit 86 Mrd. Dollar beziffert werden (wobei natürlich die tatsächliche Vergleichbarkeit dieser Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hinterfragt werden muss). Dies verdeutlicht nur die Dringlichkeit einer „Europäisierung“ der Verteidigung, mit der die militärischen Fähigkeiten der europäischen NATO-Staaten harmonisiert und gestärkt werden. Letzteres ist auch angesichts der Unwägbarkeiten der US-Haltung zur NATO und der Verteidigung Europas notwendig; diese sind gerade während der Präsidentschaft des republikanischen Präsidenten Trump deutlich geworden. Die Dringlichkeit des verteidigungspolitischen Zusammenwachsens der EU wird angesichts eines möglichen erneuten Siegs von Trump bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 nur noch erhöht.


9 Die letzten Monate vor dem Krieg


Vieles zur Vorgeschichte des Krieges werden wir vermutlich erst in einigen Jahren und Jahrzehnten von Historikern erfahren, wenn und sobald diesen Zugang zu Akten und Archiven gewährt wird. Betrachtet man besonders das Jahr 2021 und die letzten Wochen vor dem 24. Februar 2022, so drängt sich doch der Eindruck auf, dass es ein hohes Maß an falscher Zuversicht, Draufgängertum, Konfliktbereitschaft, Fehleinschätzungen und Ausblendung von Gefahren gegeben hat. Dies kann für beide Seiten – sowohl Russland wie den Westen bzw. die NATO – diagnostiziert werden. Konfrontative Pose und Selbstinszenierung sind bestimmend; Dialog und Auslotung von Konfliktlösungsmöglichkeiten scheinen nur am Rande eine Rolle zu spielen.


Im Frühjahr 2021 zieht Russland zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammen. Nach heftigen Protesten werden diese nach etwa drei Wochen wieder abgezogen, das zugehörige Gerät verbleibt jedoch in der grenznahen Region. Bei ihrem Gipfel am 14. Juni 2021 verabschieden die Staats- und Regierungschefs der NATO ein thematisch breit gefasstes, selbstbewusstes Kommuniqué, mit dem sie zwar deutliche Sorgen über das aufwachsende militärische Dispositiv wie auch militärische Aktivitäten Russlands äußern, dabei gleichzeitig die Bereitschaft zu sinnvollem Dialog und das Ziel der Schaffung konstruktiver Beziehungen mit Russland betonen. In der Sache verdeutlicht die NATO jedoch, dass sie an der Politik der offenen Tür festhält und neben Georgien auch die Ukraine Mitglied werden soll. Durch die Aufnahme 2020 in das Enhanced-Opportunities-Partner-Programm, militärische Zusammenarbeit und Übungsteilnahme, die auch auf eine verbesserte Interoperabilität ausgerichtet ist, ist die Ukraine schon eng an das westliche Bündnis herangerückt.


In der Folge bleiben trotz wachsender Spannungen die USA und NATO bei dem klaren, auf eine militärische Unterstützung und die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgerichteten Kurs. Dies wird nicht nur bei dem Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin im Oktober 2021 in Kiew deutlich. Nach der erneuten Massierung russischer Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine im Spätherbst bekräftigen die NATO-Außenminister am 16. Dezember in einer gemeinsamen Erklärung, dass die NATO-Mitgliedschaft allein eine Angelegenheit zwischen den NATO-Mitgliedstaaten und der Ukraine sei.


In Antwort auf die russischen Vorschläge vom 17. Dezember 2021 (sogenannte Abkommensvorschläge), mit denen Russland seine zentralen Forderungen an die USA und NATO wiederholt (insbesondere Stopp der NATO-Erweiterung nach Osten, Verzicht auf Stationierung von NATO-Streitkräften an/nahe Russlands Grenzen, Verzicht auf Stationierung von Russland bedrohenden Raketen in Europa) wird wenig Entgegenkommen signalisiert. Zwar wird erneut eine allgemeine Bereitschaft zu Dialog und Erörterung von Rüstungskontrollmaßnahmen erklärt, gleichzeitig wird jedoch ein russisches Mitspracherecht zur NATO-Erweiterung kategorisch abgelehnt. Einen vertieften Dialog (besonders auf politischer Ebene), mit Hilfe dessen Kompromissmöglichkeiten hätten ausgelotet werden können, gibt es offenbar nicht.


Auch finden innerhalb der NATO-Staaten Warnungen vor einer Eskalation (auch vor dem nicht auszuschließenden Einsatz von russischen Nuklearwaffen) und einer einseitig auf Konfrontation und Abschreckung setzenden Politik kein Gehör. Eine selbstgerechte Haltung und die feste Überzeugung, im Recht zu sein, mögen angesichts der berechtigten Empörung über die von Russland errichtete militärische Drohkulisse gegenüber der Ukraine, des zunehmend autoritären und repressiven Regimes in Russland und der gravierenden Verletzung zentraler Prinzipien der in der Charta von Paris skizzierten europäischen Sicherheitsordnung verständlich sein. Klug und im Interesse der Wahrung von Stabilität und Frieden auf unserem Kontinent sind sie aber nicht.


Zwar mühen sich noch bis wenige Tage vor dem Krieg vor allem Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz in direkten Gesprächen mit Putin um eine Deeskalation. Ein vergleichbares Engagement der USA, mit denen Russland als Großmacht auf Augenhöhe behandelt werden will, gibt es anscheinend jedoch nicht. Ob eine entgegenkommendere Haltung der NATO Putin von einem militärischen Vorgehen gegen die Ukraine abgehalten hätte, ist zwar nicht gewiss; es ist jedoch bedauerlich, dass nicht einmal der Versuch dazu unternommen wird.


Aber nicht nur USA und NATO üben sich in Überheblichkeit. Auch Putin tut es. Er ist als kalkulierender Machtpolitiker bereit – dies hat er auch schon vorher u. a. in den Tschetschenienkriegen bewiesen –, militärische Mittel zur Durchsetzung seiner Interessen einzusetzen. Er ist nach der relativ schnellen Annexion der Krim überzeugt, dass auch der „Enthauptungsschlag“ gegen die Ukraine und die Einsetzung einer Marionettenregierung in Kiew relativ schnell gelingen wird. Dies ist jedoch nicht der Fall. Zudem hat er den Krieg mit einer kompletten Fehleinschätzung begonnen: Nicht nur hat er Verteidigungswillen und -fähigkeiten der Ukraine vollkommen unterschätzt. Auch hat er die Bereitschaft des Westens, die Ukraine militärisch zu unterstützen und Sanktionen gegen Russland zu verhängen, völlig falsch beurteilt. Die zu beobachtende Uneinigkeit des Westens und die Nichterfüllung der selbstgesteckten Verteidigungspflichten durch die europäischen NATO-Staaten (auch nach der Krim-Annexion und dem Beginn der Kämpfe im Donbasss) mögen ihn dazu verleitet haben. Wie sonst ist auch das ursprüngliche russische Festhalten an dem Nord-Stream-2-Projekt und die erkennbare Bereitschaft Russlands erklärbar, noch nach Kriegsbeginn die Energielieferungsverpflichtungen gegenüber den Staaten Westeuropas zu erfüllen.


10 Folgerungen aus der Vorgeschichte des Ukrainekrieges


Die Vorgeschichte des Ukrainekrieges ist vielschichtig und entzieht sich damit eindimensionalen Erklärungsmustern. Gleichzeitig lassen sich darin keine Rechtfertigungen oder Entschuldigungen für den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine finden. Der Krieg ist – wie bereits eingangs betont – ein eklatanter Bruch des allgemeinen Gewaltverbots, das zentral für die internationale Ordnung ist. Daher muss eine ukrainische Niederlage verhindert werden, um keinen fatalen Präzedenzfall zu schaffen, damit nicht Krieg wieder zu einem probaten Mittel zur Interessendurchsetzung wird. Gleichzeitig verdeutlicht die geschilderte Vorgeschichte, dass den Westen eine leider bisher weithin geleugnete Mitverantwortung für die entstandene Lage trifft.


Unverkennbar ist, dass die USA und die NATO mit realpolitischem Augenmaß ihrer Verantwortung für Stabilität und Sicherheit gerecht werden müssen. Der vorherrschende aggressiv-konfrontative und moralisch-emotionale Politikansatz entspricht nicht der politischen Linie, die im Kalten Krieg die Sicherheit der NATO-Staaten gewahrt hat. Der Berücksichtigung zentraler roter Linien und Sicherheitsinteressen der Gegenseite sowie der Wahrung eines militärischen Gleichgewichts wird jetzt keine oder nur eine geringe Aufmerksamkeit zuteil. Schon ab der Jahrtausendwende ist dieser „Tugendpfad“ durch die auf Unipolarität und militärische Überlegenheit setzende US-Administration unter George W. Bush aufgegeben worden. Die USA setzen fortan auf eine aggressive, sicherheitspolitisch „unabgefederte“ Erweiterung der NATO und kündigen für die europäische Sicherheit zentrale Rüstungskontrollübereinkünfte.


Die Vorgeschichte lädt dazu ein, sich über Verhalten und Mitverantwortung der eigenen Seite selbstkritisch Rechenschaft abzulegen und vor allem auch Lehren für das künftige Handeln zu ziehen. Dabei dürfen weder arrogante Rechthaberei noch Zynismus leitend sein. Entsprechend wird es gelten, gerade auch die Möglichkeiten einer raschen Kriegsbeendigung und einer diplomatischen Konfliktlösung auszuloten.


Das einfache Abtun und Verwerfen beispielsweise des von China am 24. Februar 2022 vorgestellten 12-Punkte-Plans ist nicht nur diplomatisch höchst ungeschickt. Darin manifestiert sich zugleich die Fortsetzung des westlichen Überheblichkeitsdenkens, das schon die Vorgeschichte geprägt hat und einen Beitrag zur Eskalation geleistet hat. Der chinesische Friedensplan geht von den Prinzipien der VNCharta Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Staaten aus. Dieser Ansatz ist richtig; zudem kann an den vage formulierten chinesischen Plan angeknüpft werden. Es gilt, nicht die Vorstellungen Chinas und anderer zentraler Staaten des globalen Südens für die Herstellung von Frieden einfach zu verwerfen und nur auf die militärische Karte zu setzen, sondern die Möglichkeiten für eine rasche Einstellung des Krieges bzw. die Vereinbarung eines nachhaltigen Waffenstillstands zielgerichtet und in Zusammenarbeit mit diesen Staaten politisch auszuloten.


Es geht nicht um einen Stellvertreterkrieg zwischen Demokratien und Autokratien, wie es uns viele Politiker im Westen weismachen wollen. Eine solche Sichtweise ignoriert, dass die Zahl echter Demokratien gering ist und aktuell abnimmt. Es lässt das sich verschlechternde Kräfteverhältnis zu autokratisch regierten Staaten und die Interessen vieler Staaten des globalen Südens, die sich dem Krieg in der Ukraine gegenüber betont reserviert verhalten, außer Acht. Angesichts dessen sollte es doch realpolitisch in erster Linie um die zentralen Regeln der internationalen Ordnung gehen, die ein friedliches Miteinander von Staaten unabhängig von ihrer Verfasstheit gewährleisten sollen.


China kommt der lang andauernde Krieg Russlands mit den damit verbundenen Risiken eines militärischen Scheiterns ungelegen, werden dadurch doch der ökonomische Aufstieg Chinas, die in chinesischem Interesse liegende Stärkung der wirtschaftlichen Globalisierung und die Bemühung, schnellstmöglich die USA wirtschaftlich zu überholen, konterkariert. Dessen ungeachtet muss angesichts der zu unterstellenden interessengeleiteten geopolitischen Sicht Chinas davon ausgegangen werden, dass es sich zwar aus dem Krieg heraushalten möchte, gleichzeitig aber ein Scheitern seines Partners Russland nicht hinnehmen wird. Insofern sollte auch die am 4. Februar 2021, kurz vor Beginn des Ukrainekrieges, zwischen Putin und Xi Jinping vereinbarte Erklärung ernst genommen werden. In ihr erklären beide, dass die bilateralen Beziehungen zwischen China und Russland den politischen und militärischen Allianzen des Kalten Krieges überlegen seien und die Freundschaft ihrer beiden Länder keine Grenzen kenne.


In Anbetracht der „ungemütlicheren“ Zeiten, auf die sich die NATO zubewegt, ist es ohnehin angeraten, wieder stärker den im Vorfeld des Krieges weitgehend verschmähten Doppelansatz des Harmel-Konzeptes der NATO zu beherzigen: eine gesicherte Verteidigungsfähigkeit schnellstmöglich wiederherstellen und auf dieser Grundlage aktiv Dialog, Zusammenarbeit und Entspannung auch mit Russland und China zu suchen. Der Westen sollte dabei nicht der Fehleinschätzung unterliegen, dass er beiden Staaten überlegen ist und ihnen gegenüber seinen Interessen gegebenenfalls auch militärisch durchzusetzen vermag.


Allerdings heißt das nicht, dass die westlichen Werte heute nicht wichtig sind. Das Gegenteil ist der Fall: Für Europa und die NATO kommt es mehr denn je darauf an, sich in dem zunehmenden Wettbewerb mit den rivalisierenden autoritären Staaten zu behaupten, von Angriffen auf die eigene freiheitlich-demokratische Verfasstheit abzuschrecken und sie zu verteidigen. In jedem Fall sollte sich der Westen jedoch vor moralischer Hybris und der realpolitischen Überforderung seiner eigenen Kräfte hüten.


11 Bedeutung der Vorgeschichte für Konflikte und diplomatische Lösungsbemühungen


Aber nicht nur der Krieg in der Ukraine sorgt aktuell für ein Gefühl an einer geschichtlichen Wegscheide zu stehen. Daneben haben vor allem der terroristische Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023, die von der Hamas dabei verübten unsäglichen Gräueltaten schockiert und den Konfliktherd Naher Osten wieder in den Blickpunkt gerückt. Auch der von Aserbaidschan erfolgte militärische Angriff und die Besetzung der Provinz Bergkarabach ebenso wie die Spannungen auf dem Balkan können den Eindruck vermitteln, in eine neue Ära der Gewalt in den internationalen Beziehungen getreten zu sein.


Die Illusion verlässlichen Friedens zumindest vor unserer Haustür, der wir uns nach dem Ende des Kalten Krieges hingegeben haben, wurde beiseitegefegt. Richtige Forderungen des deutschen Verteidigungsministers, dass Deutschland wieder „kriegstüchtig“ werden muss, um von Angriffen abschrecken zu können und den Frieden zu bewahren, verstören einige, die unverändert auf ein weiteres Durchwursteln setzen. Dabei können wir offensichtlich nicht länger die liebgewonnene „Friedensdividende“ ernten, sondern müssen uns den neuen Realitäten stellen. Die Ursachen einschließlich unserer Mitverantwortung für die Konflikte müssen wir in den Blick nehmen. Es geht nicht, in Selbstgerechtigkeit die Vergangenheit neu zu interpretieren und allein beispielsweise in Putin oder den Hamas die Ausgeburten des Bösen zu sehen. Vielmehr müssen die eigenen politischen Versäumnisse ehrlich aufgearbeitet werden.


Die Vorgeschichte von Konflikten darf nicht einfach ignoriert werden. Hierzu gehört, dass wir nicht nur im Falle der Ukraine uns die wenig konstruktive Politik der NATO gegenüber Russland und die Missachtung russischer Interessen durch die NATO-Erweiterungspolitik bewusst machen. Im Falle Israels muss anerkannt werden, dass das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung zwar wie eine Monstranz von vielen westlichen Staaten in der Vergangenheit vor sich hergetragen wurde, den Maßnahmen insbesondere der Regierung Netanjahu, dieses durch den völkerrechtswidrigen Ausbau jüdischer Siedlungen auf der Westbank zu konterkarieren und dessen Erreichung letztlich unmöglich zu machen, aber nichts entgegengesetzt wurde; vielmehr hat man das weitgehend unkommentiert geschehen lassen. Dass dies Ressentiments und Radikalisierung unter Palästinensern schüren würde, wurde geflissentlich übersehen. Zwar wird dem Ziel der Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung wieder mehr politische Aufmerksamkeit zuteil, die von Netanjahu erklärte faktische Ablehnung bleibt jedoch ohne klare und einschneidende Folgen seitens der westlichen Staaten, vor allem der USA und Deutschlands. Selbst wenn dies gerade für Deutschland nach der Geschichte vielleicht verständlich sein mag, so wird es doch als Doppelstandard von vielen Staaten des globalen Südens registriert, was wiederum dort die geforderte Solidarität mit der Verurteilung Russlands und den vom Westen verhängten Sanktionsmaßnahmen deutlich schwächt oder gar völlig infrage stellt.


Einmal mehr gilt, sich den aus der Vorgeschichte all dieser Konflikte ergebenden diplomatischen Handlungserfordernissen zu stellen und nicht vor der Schwierigkeit, territoriale Integrität und Selbstbestimmungsrecht in Übereinstimmung zu bringen bzw. auszugleichen, zu kapitulieren. Dies erfordert Mut und Konsequenz. Durch unsere Geschichte sind wir Israel in besonderer Weise verbunden. Deshalb ist das Existenzrecht Israels für uns Staatsräson. Gleichzeitig sollten wir aber bspw. entschieden gegenüber Israel für die Realisierung eines Staates für die Palästinenser eintreten; dies könnte auch die Auflösung der Siedlungen auf der Westbank und die Rückkehr der ca. 700.000 Siedler nach Israel bedeuten. Im Verhältnis zu Russland bedarf es gleichfalls eines dialogischen Neuansatzes, um den Konflikt, der sich inzwischen zu einem sehr verlustreichen und zerstörerischen Abnutzungskrieg entwickelt hat, schon aus moralischen Gründen nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Letzteres gilt, selbst wenn die Ukraine schon aus Gründen der Wahrung des Rechts in der anzustrebenden wertebasierten Welt in der Verteidigung gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auch weiterhin entschiedener Unterstützung bedarf, ein einfaches Einlenken Russlands jedoch nicht zu erwarten ist und wir bereits in einem neuen Kalten Krieg stehen. Bei den anderen Konflikten und Spannungen gilt es, realpolitisch vorzugehen, was die entschiedene Nutzung der Einflussmöglichkeiten der EU sowohl im Kaukasus wie auf dem Balkan oder auch in anderen Konfliktregionen auf den Plan bringt. Es reicht nicht, achselzuckend die bestehenden Konflikte lediglich als Ergebnis von Zerfallsprozessen ehemals bestehender Imperien oder Kolonialreiche hinzunehmen. In jedem Fall darf nicht Hochmut und Arroganz für den Westen leitend sein. Es bleibt die Notwendigkeit, sich der Vorgeschichte und der eigenen Verantwortung zu stellen. Nur so wird auch der globale Süden für westliche Positionen zu gewinnen sein.
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